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RS Vwgh 1957/12/6 2843/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1957

Index

EStG

yy41 Rechtsvorschriften die dem §2 R-ÜG StGBl 6/1945 zuzurechnen sind

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §23 Abs2

EStG 1939 §1

EStG 1953 §1

Rechtssatz

Die Einkommensteuerp<icht und Umsatzsteuerp<icht einer Person, die jahrelang im Inland als RECHTSANWALT tätig

war, wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß sich nachträglich die Unzulässigkeit der seinerzeitigen Eintragung dieser

Person in die Rechtsanwaltsliste herausstellt.
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